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VOB/A: Befristete Ausnahmen enden zum 
Jahreswechsel
Zwei befristete Ausnahmetatbestände der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A laufen zum Jahresende aus. Damit enden 
ab dem 1. Januar 2022 Privilegierungen von Bauleistungen für Wohnzwecke, die zur Förderung des Wohnungsbaus und der Sanierung 
bestehenden Wohnraums gegolten haben. Weiterlesen im cosinex Blog »
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